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Städtische Aktien der Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (AG Zoo) 
 

Mit Ratsbeschluss vom 25.11.1993 wurde entschieden, dass insgesamt 667 Namensakti-
en der AG Zoo aus dem stadteigenen Bestand an interessierte Bürgerinnen und Bürger 
verkauft werden dürfen. Der erzielte Verkaufserlös wird der AG Zoo unmittelbar als Investi-
tionskostenzuschuss zur Verfügung gestellt. Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde mit 
Zustimmung des Oberbürgermeisters gemäß § 21 Abs. 1 letzter Satz Gemeindekassen-
verordnung (GemKVO) am 10.10.2002 beschlossen, 10 stadteigene Zoo-Aktien aus dem 
Depot bei der Stadtsparkasse Köln an die AG Zoo ausliefern zu lassen. 
Der kaufmännische Vorstand der AG Zoo teilt mit Datum vom 07.12.2010 mit, dass die 10 
im Jahr 2002 ausgelieferten Aktien zwischenzeitlich verkauft wurden. Gleichzeitig bittet er 
darum, dass weitere 10 stadteigene Aktien zum Zweck eines Verkaufs an Bürgerinnen 
und Bürger an die AG Zoo ausgeliefert werden. Insgesamt stehen noch 138 Aktien zum 
Verkauf an interessierte Bürger zur Verfügung. 
Die rechtliche Grundlage – die Gemeindekassenverordnung – aufgrund derer die Zustim-
mung des Oberbürgermeisters im Jahr 2002 erfolgt ist, ist zwischenzeitlich außer Kraft 
getreten. An deren Stelle sind entsprechende Regelungen in die Gemeindehaushaltsver-
ordnung (GemHVO) aufgenommen worden. Hier ist § 31 Abs. 1 GemHVO die einschlägi-
ge Regelung. Diese lautet: „[…um] die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenstän-
den sicherzustellen, sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister nähere Vor-
schriften unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. Die Vorschrif-
ten können ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvorbehalt der Bürgermeisterin o-
der des Bürgermeisters vorsehen, müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und bedür-
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fen der Schriftform. Sie sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.“ Auf Basis dieser gesetzli-
chen Vorschrift wird der vorliegende Fall durch folgende Verfügung geregelt: 
 
„Regelung über die Verwahrung von Aktien durch die Aktiengesellschaft Zoologi-
scher Garten Köln 
Die Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (AG Zoo) ist berechtigt, bis zu zehn 
stadteigene Aktien der AG Zoo zum Zweck des Abverkaufs vorzuhalten. Die Verwahrung 
der Aktien hat in einem diebstahlsicheren Tresor zu erfolgen. Sofern der Vorrat aufgrund 
des Abverkaufs erschöpft ist, darf der Bestand auf maximal zehn Aktien aufgefüllt werden.  
Von der AG Zoo ist ein Nachweis über den Aktieneingang und den Verbleib dieser Aktien 
zu erbringen. Jährlich zum 15.11. hat die Verwaltung der AG Zoo eine prüffähige Aufstel-
lung über die abgewickelten Transaktionen des Verkaufs von städtischen Aktien der AG 
Zoo der Kämmerei vorzulegen.“ 
 
Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.  
 
 
 
gez. Klug  


